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mein Studium beendet. Ihm widme ich daher diese Arbeit.

Hannover, im Januar 2022 Paul Meder
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Kapitel 1

Einführung

§ 1 Untersuchung

Zunehmend globalisierter Handel, gepaart mit „regional begrenzter Rechts-
staatlichkeit“1, führte in den letzten 50 Jahren zu sich stark unterscheidendenArbeits-
und Umweltstandards auf der Welt. Global agierende Konzerne entfalten Ge-
schäftstätigkeit in sich regulierungstechnisch gegenseitig unterbietenden2 Ent-
wicklungsländern. Die Zustände in den südostasiatischen Textilfabriken oder zen-
tralafrikanischen Minen sind aufgrund wiederkehrender Skandale auch für die
westlichen Gesellschaften kein Geheimnis mehr. Unter anderen Unglücken erleiden
Arbeiterinnen und Arbeiter3 aufgrund mangelnder Sicherheitsstandards häufig Ar-
beitsunfälle.4 In einem der der drastischsten Unfälle aus jüngerer Zeit stürzte in der
Hauptstadt Bangladeschs, Dhaka, das Geschäftsgebäude Rana Plaza ein. Bei dem
Einsturz kamen mindestens 1.127 Menschen ums Leben. In den sich im Gebäude
befindlichen Produktionshallen produzierten bangladeschische Textilunternehmen
Bekleidung – unter anderem auch für deutsche Modemarken wie C&A und KiK.
Innerhalb der letzten Jahre griffen auch deutsche Wirtschaftsunternehmen diese
Problematik auf: Soziale und ökologische Nachhaltigkeit avancierte nicht nur in
Deutschland zu einer wichtigen branchenübergreifenden Marketingstrategie. Dies
belegen z.B. entsprechendeWerbemaßnahmen der meisten Supermarktketten. Einer
Umfrage zufolge unterstützen 91 % der deutschen Bevölkerung die Forderung, die
deutsche Politik müsse Unternehmen hinsichtlich Menschenrechte und Sozialstan-
dards stärker in die Pflicht nehmen. 75% befürworten explizit eine entsprechende
gesetzliche Regelung.5

In der Politik rückte das Thema in vergangener Zeit zunehmend in den Fokus:
„Eine Stärkung des Freihandels erfordert auch eine bessere Umsetzung sozialer und

1 Halfmeier, FS Magnus, 2014, S. 433. Siehe auch Dolzer, Bitburger Gespräche 2003,
S. 89 f.: „Dichotomie von Recht und Wirtschaft“.

2 Geistfeld, JETL 2019, 132.
3 Nur aus Praktikabilitätsgründen wird im Folgenden bei Substantiven, welche sowohl

männliche als auch weibliche Personen beschreiben, ausschließlich die männliche Form ver-
wendet.

4 Siehe zu Beispielsfällen sogleich Kapitel 1, § 2 (S. 32 ff.).
5 Infratest dimap, Umfrage Lieferkettengesetz KW 37/2020, https://lieferkettengesetz.de/

wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf.

https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2020/09/infratest-dimap_Umfrage-Lieferkettengesetz.pdf
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ökologischer Standards, insbesondere in internationalen Lieferketten. […] Unser
Ziel sind menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit“ sagte Angela Merkel in
ihrer Regierungserklärung zum deutschen G7 Gipfel 2015.6 Seit dieser Aussage
schritt die Diskussion mit großen Schritten voran: Auf nationaler, europäischer wie
auch UN-Ebene strebt der Gesetzgeber nach verbindlichen Sorgfaltspflichten für
Unternehmen. In Deutschland verabschiedete der Bundestag im Juli 2021 auf In-
itiative der Bundesregierung und nach langer Vorarbeit des BMZ und BMAS das
„Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ (Sorgfalts-
pflichtenG). Die EU plant eine Corporate Due Diligence and Corporate Account-
ability Directive7 und die UN veranstalteten imOktober 2020 die sechste Tagung der
intergovernmental working group on transnational corporations and other business
enterprises with respect to human rights.Hier diskutierten die Staaten einen zweiten
Entwurf8 für ein globales, völkerrechtlich verbindliches Regelungsregime.

Auch die deutsche rechtswissenschaftliche Forschung nimmt sich das Thema zu
Herzen. Diese Untersuchung ist nicht die Einzige. Allein seit dem Bearbeitungs-
beginn dieser Dissertation im Dezember 2018 erschienen drei deutsche, rechts-
wissenschaftliche Doktorarbeiten zum Thema der unternehmerischen Haftung für
Menschenrechtsverletzungen9 und eine inzwischen kaum mehr zu überblickende
Anzahl an Sammelband- und Zeitschriftenbeiträgen.

Vor dem Hintergrund der Zustände in Textilfabriken oder Kupferminen stellt sich
die Frage, wie sich diese Probleme regulieren lassen. Die vorliegende Untersuchung
versucht, diese Frage zu beantworten. Das kann sie allerdings nicht umfassend,
sondern nur bezüglich der enthaltenen zivilrechtlichen Fragestellungen. Dabei geht
es konkret darum, ob bzw. wie durch die Zustände in den Fabriken und Minen
Geschädigte, also Arbeitnehmer oder Anwohner, Schadensersatz von beteiligten
Unternehmen fordern können. Dabei stellen sich Probleme im internationalen Privat-
und Zivilverfahrensrecht, im Völkerrecht und im Gesellschaftsrecht. Die Untersu-
chung stellt die geltende Rechtslage vor, um diese Erkenntnisse schließlich im
vierten Kapitel für die Ausarbeitung eines Regelungsvorschlags zu nutzen. Dabei
orientiert sie sich an den bisher in Politik und Wissenschaft die meiste Zustimmung
erfahrenden, rechtsträgerübergreifenden, deliktischen Sorgfaltspflichten für Unter-
nehmen. Aufgrund derer könnten Geschädigte aus den Produktionsstaaten Scha-

6 Deutsche Bundesregierung, Regierungserklärung von Angela Merkel vom 21.05.2015,
https://www.g7germany.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2015/2015-05-21-regierungserk
laerung.html.

7 European Parliament, Draft Report.
8 Open-Ended Intergovernmental Working Group Chairmanship, Legally Binding Instru-

ment to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Cor-
porations and other Business Enterprises, 06.08.2020, https://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_ChairRapporteur_second_revised_
draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf.

9 Haider, Haftung von transnationalen Unternehmen und Staaten für Menschenrechtsver-
letzungen, 2019;Görgen, Unternehmerische Haftung in transnationalenMenschenrechtsfällen,
2019; von Falkenhausen, Menschenrechtsschutz durch Deliktsrecht, 2020.
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densersatz- oder Unterlassungsklagen vor den Gerichten der Heimatstaaten der am
Kopf der Wertschöpfungskette stehenden Unternehmen (regemäßig diejenigen
Unternehmen, die die Produkte an den Endkonsumenten vertreiben) anstrengen.
Diesen Trend zur „verbindlichen Verrechtlichung“10 in Abgrenzung zu den von
vielen Unternehmensverbänden favorisierten, freiwilligen Selbstverpflichtungen
verfolgt auch die vorliegende Analyse.

A. Gang

Nach der Darstellung einiger typischer Sachverhaltskonstellationen in § 2werden
in § 3 die völkerrechtlichen Jurisdiktionsgrenzen identifiziert. Dies ist notwendig,
um zu bestimmen, wie weit die internationale Zuständigkeit deutscher Zivilgerichte
undmateriell-rechtliche Regelungsmöglichkeitenvölkerrechtlich reichen dürfen. Da
verschiedene Staaten, Rechtsordnungen und Gerichte in diesen Sachverhalten be-
troffen sind, folgt die Erörterung internationalzivilprozessualer (§ 4 bis § 6 ) und
-privatrechtlicher (§ 8 und § 9 ) Grundlagen.

§ 6 diskutiert, wann deutsche Gerichte für Klagen gegen ausländische Konzern-
oder Zuliefererunternehmen zuständig sind. Einen Schwerpunkt bildet hier die
Verfassungsmäßigkeit des § 23 S. 1 Alt. 1 ZPO und der Notzuständigkeit. Es stellt
sich in § 7 heraus, dass diese beiden Gerichtsstände bei richtiger Auslegung eine
solide Grundlage für Klagen gegen ausländische Gesellschaften bieten, der Ge-
setzgeber in dieser Hinsicht mithin nicht tätig werden muss.

§ 8 und § 9 beschreiben die geltende, internationalprivatrechtliche Rechtslage –
zunächst bezüglich Klagen gegen deutsche Mutter- bzw. Abnehmergesellschaften
und darüber hinaus bezüglich ausländischen Konzern- bzw. Zulieferergesellschaf-
ten. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, um in § 10 rechtspolitische Schluss-
folgerungen hinsichtlich der Ausgestaltung von Eingriffsnormen zu ziehen.

§ 11 bis § 14 widmen sich dem materiellen Recht. Da eine Untersuchung ver-
schiedener ausländischer, nach dem IPR eigentlich anwendbarer Rechtsordnungen
den Geschädigten nicht zwangsläufig weiterhilft – diese Rechtsordnungen sehen wie
die deutsche Rechtsordnung nur in absoluten Ausnahmefällen rechtsträgerüber-
greifende Verkehrspflichten vor – und zudem auch den Kern der derzeit geführten,
rechtspolitischen Diskussion verfehlen würde, wird in diesem Kapitel 4 eine mög-
liche, materiell-rechtliche Ausgestaltung von Sorgfaltspflichten im deutschen Recht
untersucht. Dafür gibt § 11 einen Überblick über den Forschungsstand der rechts-
wissenschaftlichen Literatur zur geltenden, deliktischen Rechtslage. In einem
zweiten Schritt werden explizit wirtschaftsmenschenrechtliche Regelungen anderer
Länder vorgestellt. Dabei wird sich herausstellen, dass das anwendbare, ausländische
Deliktsrecht Anreize für Mutter- und Abnehmerunternehmen schafft, auf die
Wirtschaftstätigkeit ihrer ausländischer Konzern- und Zuliefererunternehmen

10 Bodenstein, Human Rights CMS, 2020, S. 5.
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